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Teil 1

Problemexposition

A. Die Menschenwürde als Rechtsbegriff

Es beginnt mit einemPaukenschlag.1DieVorschrift des Art. 1 Abs. 1 GG statuiert
an der Spitze der deutschen Verfassung, nicht als Präambel, sondern als Teil des
Normtextes selbst, einleitend, umfassend und unumstößlich:

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“

Die Unantastbarkeit der Menschenwürde bildet keinen bloßen Programmsatz
oder ein ethisches Bekenntnis ab, sie ist auch keine feierliche Bekundung oder
Motivationserklärung.2 Auch wenn der Formulierung der Duktus und das Pa-
thospotential einer Präambel anhaftet,3 ist Art. 1 Abs. 1 GG eine unmittelbar
verbindliche Norm des objektiven Verfassungsrechts.4 Die Transformation einer
vorstaatlichen Forderung ins positive Recht stellt jedoch die Rechtsanwendung im
Umgang mit der Menschenwürde als Rechtsbegriff seit jeher vor erhebliche
Schwierigkeiten. Denn auf die verlockende Simplizität der sprachlichen Fassung
folgt eine nicht ansatzweise korrespondierende inhaltliche Komplexität der Be-
grifflichkeiten.5 Angedeutet wurde diese schon seit den Anfängen des Grundge-
setzes, etwa durch Theodor Heuss, der das Bild der Menschenwürde als „nicht
interpretierte These“ ins Leben gerufen hat.6

Schon die Entstehungsgeschichte zeigt damit ein Bewusstsein hinsichtlich der
Schwierigkeit einer Konkretisierung. Mehr noch: Ein gemeinsames Verständnis

1 Hufen, JuS 2010, 1: „Wie ein Trompetenstoß“; Isensee, AöR (131) 2006, 173: „lapidar,
feierlich, geheimnisvoll“; Prantl, S. 23: „kurz wie eine SMS“.

2 Dreier, in: ders., Art. 1 Abs. 1, Rn. 44.
3 Enders, Menschenwürde, S. 416; zahlreiche Verfassungen legen das Bekenntnis zur

Menschenwürde sodann auch in der Präambel ab, siehe dazu Dreier, in: ders., Art. 1 Abs. 1,
Rn. 36; Baer, DZPhil 53 (2005), 571 (588), Fn. 100.

4 Dürig, in: Maunz/Dürig (Erstbearbeitung 1958), Art. 1, Rn. 4; Isensee, in: HGR IV, § 87,
Rn. 22.

5 Britz, in: FS Wendt, S. 1107 f.; Nettesheim, AöR 130 (2005), 71 (80): „einmalige Er-
scheinung in der deutschen Grundrechtsdogmatik, daß das Schutzgut einer Staatsfundamen-
talnorm bzw. Grundrechtsnorm im Unbestimmten bleibt“.

6 So damals der Ausspruch von Heuss im Parlamentarischen Rat, siehe Leibholz/v. Man-
goldt (Hrsg.), JöR 1 (1951), S. 49; siehe auch Baldus, S. 19.



davon, was unter der Menschenwürde zu verstehen sei, lag bei den Schöpfern des
Grundgesetzes erkennbar nicht vor.7 Einigkeit bestand lediglich darin, dass die
Verfassung als Antithese des nationalsozialistischen Totalitarismus gelten solle, an
deren Spitze Art. 1 Abs. 1 GG das neue Staatsverständnis entscheidend prägt. Auch
heute noch ist der besondere Schutz der Würde des Menschen als Absage an die
nationalsozialistische Terrorherrschaft zu sehen.8 Es kann aber nicht ausreichen, ein
zeitgemäßes Verständnis ausschließlich auf derartige retrospektive Gegenentwürfe
der Verfassung zu stützen. Ebenso wenig zielführend ist ein Abstandnehmen von
Eingrenzungsversuchen des Rechtsbegriffs aufgrund der genannten Schwierigkei-
ten. Denn wenn von der Prämisse der Nicht-Interpretierbarkeit ausgegangen wird,
kann dies für die Menschenwürde auch bedeuten, dass sie keiner weiteren Definition
bedarf. Eine Ermittlung mit juristischen Methoden würde ausscheiden und Evidenz
würde eine rechtswissenschaftliche Konkretisierung ersetzen. Von einem solchen
Definitionsverbot kam die Rechtswissenschaft in der Folgezeit auch deshalb ab, weil
es eine Verengung auf den historischen Kontext und die Gegebenheiten der frühen
Nachkriegszeit bedeuten würde.9

Die Kritik am Rechtsbegriff der Menschenwürde fußt vor allem darauf, dass die
Unklarheit ihrer Bedeutung strukturell bedingt ist.10 Schon die Eigenschaften der
Begrifflichkeit der Menschenwürde sind vage, unklar und mehrdeutig;11 sie in
Rechtsformen zu transportieren bedeutet kaumüberbrückbareHürden. DieOffenheit
und Flexibilität des Begriffs macht es Skeptikern leicht, einen Rechtsbegriff der
Menschenwürde als leereWorthülse zu diffamieren. Die Semantik des Begriffs kann
dieWürde als Leerformel erscheinen lassen, die die normativeKraft nicht aufbringen
kann, als Richtschnur zur Abgrenzung konfligierender Interessen zu dienen.12Dieser
Vorwurf begleitet dieWürde bis heute, da es für viele nicht gelungen zu sein scheint,
dasUnbestimmbare präzise und klar zu bestimmen.13Aus dieser Unklarheit resultiert
sodann die Mahnung, Art. 1 Abs. 1 GG sei ein Einfallstor für Partikularethiken oder
politische Anschauungen und verschwimme im Diskurs konkurrierender moral-

7 Tiedemann, Rechtsbegriff, S. 68.
8 Merkel/Augsberg, JZ 2020, 704 (705).
9 Voreilige Parallelen und unreflektierte Bezugnahme auf den Nationalsozialismus als

„wohlfeile Totschlagargumente“, so Hufen, JZ 2004, 313; kritisch zu einer derartigen Be-
schränkung auch Hofmann, AöR 118 (1993), 353 (356 f.).

10 Tiedemann, Rechtsbegriff, S. 104.
11 Stübinger, Notwehr-Folter und Notstands-Tötung, S. 206 ff.
12 Denninger, Staatsrecht, S. 25 f.; Häberle, in: Handbuch des Staatsrechts II, § 22, Rn. 46:

trotz der Rechtsprechungstradition des BVerfG sei keine „handliche“ Formulierung für den
Inhalt der Menschenwürde erkennbar. Dies werfe die Frage nach einer Kulturabhängigkeit der
Menschenwürdevorstellungen auf; zum Vorwurf der „Leerformel“ (aus philosophischer Sicht)
auch Fenner, AZP 32 (2007), 137 (140 f.).

13 Goos, S. 21.
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philosophischer Interpretationen.14 Den verhältnismäßig jungen Rechtsbegriff der
Menschenwürde mit einer über zweitausendjährigen philosophischen Würde-Tra-
dition in Einklang zu bringen, gestaltet sich als äußerst schwieriges Unterfangen.15

Zugleich jedoch haben die mannigfaltige Auseinandersetzung und der rechtliche
Einsatz der Menschenwürde in über 70 Jahren Grundgesetz gezeigt, dass deren
Status als fortwährendes „Definitionsprojekt“16 anerkannt wurde. Die Vagheit der
Begrifflichkeiten und die Unbestimmtheit kann sich der Rechtsanwender eingeste-
hen und sich damit abfinden, dass es sich bei der Menschenwürde zumindest um
keinen reinen Rechtsbegriff handeln kann.17 Würde ist ein Begriff, der das Recht
notwendigerweise auf philosophische Analysen verweist, nachdem die Rechtsord-
nung die Menschenwürde als zentrale Figur des Vernunftdenkens und somit der
neuzeitlichen Moral- und Rechtsphilosophie zum Konzept des positiven Rechts
gemacht hat.18 Die Interpretation des Art. 1 Abs. 1 GG bezieht sich auf die Ideen-
geschichte der Menschenwürde und ist damit vielfach von außerjuristischen Bezü-
gen abhängig. Vorsicht ist dennoch geboten: Jede philosophische, theologische und
weltanschauliche Aussage, die Einfluss auf das Menschenwürdeverständnis nimmt,
muss daraufhin untersucht werden, ob einseitige Anschauungen Eingang in eine
neutrale Verfassung finden.19

Ein gesellschaftlicher Konsens eines Rechtsbegriffs der Menschenwürde scheint
angesichts der divergierenden Standpunkte einerseits schwer zu finden. Andererseits
wäre ein solcher aufgrund der vielfältigen Moralvorstellungen auf der Suche nach
einem Konzept der Menschenwürde auch kein zuverlässiger Kompass. Ein
Rechtssystem muss gegen die unbeständigen Gezeiten moralischer Kommunikation
erhaben sein und differenzierende Kriterien entwickeln, welche im Sturm von
Pluralität und mangelnder Konsensfähigkeit von Moralprogrammen Bestand
haben.20 Durch Rechtsprechung und Rechtswissenschaft ist seit Festsetzung des
Würdegrundsatzes ein ausdifferenziertes Verständnis von Würde entstanden. Pas-
send erscheint das Bild einer Verankerung und rhizoiden Vernetzung in der Tie-
fenstruktur des Rechts.21 Es ist Aufgabe der Rechtsdogmatik, diesen Wurzeln einen
sinnvollen Anknüpfungspunkt zu bieten.22

14 Dreier, in: ders., Art. 1 Abs. 1, Rn. 51, insgesamt sehr kritischer aktueller Befund so-
wohl hinsichtlich einer Trivialisierung als auch einer Überhöhung der Menschenwürde,
Rn. 47 ff., 167 f.

15 Blömacher, S. 20 f.
16 Frankenberg, S. 279.
17 Tiedemann, Rechtsbegriff, S. 106.
18 Gutmann, S. 309.
19 Hufen, Grundrechte, § 10, Rn. 1.
20 Luhmann, Gesellschaft, S. 78 f.
21 So Gutmann, S. 309 (310).
22 Quecke, S. 23: Dogmatik als „konstruierte Zwischenschicht […], die die verzweigten

positiven Rechtsnormen umwickelt und operationalisierend sowie kohärenzsichernd auf ihre
Anwendung einwirkt“.
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